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RS OGH 1988/11/8 2Ob72/88,
2Ob84/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1988

Norm

KHVG 1987 §22

KHVG 1987 §24

ZPO §448 f

Rechtssatz

Der infolge verspäteter Erhebung des Einspruchs durch den Versicherer ihm gegenüber rechtswirksame, dem

Klagebegehren stattgebende Zahlungsbefehl, der keinerlei Erstreckungswirkung im Sinne des § 24 KHVG 1987

entfaltet, hindert nicht die Erlassung einer allfälligen anders lautenden Entscheidung in dem gegen den Versicherten

fortgeführten Verfahren.
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